
03 Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit

Transparenz ist ein wichtiger Grundsatz der Beteiligung in 
Braunschweig. 
Informationen zu Strukturen, Vorhaben, Prozessen und 
Ergebnissen werden methodisch angemessen veröffentlicht. 
Beteiligungs- und Entscheidungsphasen werden rechtzeitig 
und zielgruppengerecht bekannt gegeben. Die Ergebnisse 
von Beteiligungsverfahren sollen Politik und Verwaltung in 
ihrer Entscheidungsfindung unterstützen. Über den 
Umgang mit den Ergebnissen von Beteiligungsverfahren 
muss transparent Auskunft gegeben werden.

04 Ermutigung und Befähigung zur Teilhabe

Bürgerbeteiligung in Braunschweig soll inklusiv sein: Alle 
Menschen, die in Braunschweig leben, sollen sich beteiligen 
können. 
So vielfältig die Menschen und ihre Lebensverhältnisse in 
Braunschweig sind, so vielfältig und situationsbezogen muss 
Beteiligung organisiert sein. Nur so wird sie den 
verschiedenen Menschen gerecht. Ein guter 
Beteiligungsprozess arbeitet mit einem Mix an Methoden, 
der Menschen zur Teilhabe ermutigt und befähigt.

05 Kinder- und Jugendbeteiligung

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen beschränkt 
sich nicht auf Kinder- und Jugendthemen. Meinung und 
Mitwirkung der jungen Generation ist in allen Fragen wichtig. 
Kinder und Jugendliche brauchen eigene Beteiligungs-
formate. Daher soll bei allen Beteiligungsvorhaben geprüft 
werden, ob eine ergänzende Kinder- und Jugendbeteiligung 
notwendig ist.
Finden zum gleichen Thema Beteiligungsverfahren mit 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen statt, werden die 
Prozesse miteinander verknüpft.

06 Frühzeitige Information

Informationen zu Vorhaben der Stadt Braunschweig sind 
frühzeitig und umfassend unter Angabe des vorgesehenen 
Zeitrahmens, des geplanten Ablaufes, sprachlich und 
methodisch angemessen anzukündigen.
Beteiligung findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem ein 
Einfluss möglich ist. 

07 Initiativrecht und Entscheidung über 
Bürgerbeteiligung

Rat, Verwaltung, Initiativen oder Bürgerinnen und Bürger 
können vorschlagen, zu einem Vorhaben der Stadt ein 
Beteiligungsverfahren durchzuführen.

08 Umgang mit den Ergebnissen

Schon vor dem Beteiligungsprozess soll festgelegt und klar 
kommuniziert werden, auf welche Weise die Ergebnisse der 
Bürgerbeteiligung in das Vorhaben einfließen. Die 
Erwartungen und der Rahmen, in dem Bürgerinnen und 
Bürger sich beteiligen kann, müssen klar benannt werden. 
Für die Wertschätzung und Akzeptanz des 
Beteiligungsprozesses ist eine Rückmeldung von Verwaltung 
und Politik an die Bürgerinnen und Bürger notwendig. Es 
muss erklärt werden, warum Ergebnisse berücksichtigt 
wurden oder nicht. 

09 Zentrale Stelle

Die Stadt Braunschweig hat eine zentrale Servicestelle für 
Bürgerbeteiligung. An diese Stelle können sich alle wenden, 
wenn sie Fragen haben, Informationen benötigen oder ein 
Beteiligungsverfahren anregen wollen. 
Die Servicestelle bewertet Anträge und bereitet die 
Entscheidung vor. Sie erstellt außerdem einen Überblick zu 
allen laufenden Vorhaben und Beteiligungsprojekten der 
Verwaltung. 

10 Ressourcen

Bürgerbeteiligung benötigt finanzielle, strukturelle, 
personelle, fachliche und zeitliche Ressourcen. Eine 
wesentliche Ressource der Bürgerbeteiligung in 
Braunschweig stellt die zentrale Stelle für 
Bürgerbeteiligung dar. Sie verfügt über personelle 
Kapazitäten, die zur Erfüllung ihres Aufgabenspektrums 
notwendig sind. Auch die Verwaltungseinheiten erhalten 
angemessene personelle Ressourcen, um die Verfahren 
vorbereiten und durchführen zu können. 
Die finanziellen Mittel für Beteiligungsprozesse sind bereits 
in der Planungsphase abzuschätzen, zu benennen und zu 
berücksichtigen.

Die Leitlinien 
im Überblick

Präambel

Die Leitlinien für Bürgerbeteiligung in Braunschweig 
wurden von Vertreterinnen und Vertretern der 
Bürgerschaft, der Verwaltung und der Politik erarbeitet. 
Sie fördern die aktive Gestaltung des Gemeinwesens 
durch die Braunschweiger Bevölkerung und damit das 
demokratische Zusammenleben in der Stadt.
Die Leitlinien bilden einen Rahmen für die informelle, 
nicht gesetzlich geregelte Bürgerbeteiligung. 
Beteiligungsverfahren zu Projekten der Stadt werden 
auf dieser Grundlage von der Verwaltung transparent 
und verlässlich durchgeführt.  
Bürgerbeteiligung kann unterschiedlich intensiv 
gestaltet werden. Sie umfasst zum Beispiel das 
Einbringen von Ideen, Rückmeldung zu Plänen, 
Mitgestaltung des Stadtraums und Empfehlungen für 
politisches Handeln. Abschließende Entscheidungen 
werden von den Gremien der Stadt Braunschweig 
getroffen . Auch außerhalb von Beteiligungsverfahren 
können Bürgerinnen und Bürger Ideen und Anregungen 
einbringen. Wie die Anwendung der Leitlinien in der 
Praxis umgesetzt wird, wird in einem Grundsatzkonzept 
konkret beschrieben. 
Der verlässliche Rahmen für Bürgerbeteiligung, der mit 
diesen Leitlinien umschrieben ist, soll stetig weiter-
entwickelt werden. Bürgerbeteiligung in Brauschweig 
soll sich als lernendes System an veränderte 
Anforderungen und Methoden anpassen. Dazu soll alle 
fünf Jahre überprüft werden, wie sich Leitlinien und 
Grundsatzkonzept in der Praxis bewährt haben.

01 Dialog zwischen Bürgerschaft, Politik und 
Verwaltung

Bürgerbeteiligung eröffnet zusätzlich zu den Wahlen 
Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger, ihre 
Meinung zu äußern und Interessen einzubringen. Politik, 
Verwaltung und Bürgerschaft tragen zum Gelingen von 
Beteiligungsprozessen bei, indem sie sich auf einen Dialog 
einlassen, bei dem innerhalb des gesetzten 
Gestaltungsspielraums ergebnisoffen und auf Augenhöhe 
miteinander geredet wird. 

Die Verwaltung ist Ansprechpartnerin für die Bevölkerung 
und hat eine Mittlerrolle im Verfahren: Sie erläutert die 
fachliche Umsetzung von politischen Entscheidungen und 
vermittelt die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses an alle 
Beteiligten

Um möglichst vielen Menschen Gelegenheiten zur 
Beteiligung zu bieten, erfolgt eine angemessene 
Öffentlichkeitsarbeit. Diese informiert frühzeitig über neue 
Vorhaben, begleitet den Prozess und kommuniziert die 
Ergebnisse auf verschiedenen Kommunikationskanälen in 
leicht verständlicher Art und Weise.

Die zentrale Stelle für Bürgerbeteiligung prüft in 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fachbereich 
anhand eines Kriterienkataloges den Vorschlag. Zu dieser 
Bewertung gehört auch eine grobe Schätzung von Kosten, 
sowie zeitlichen und personellen Ressourcen. 
Die abschließende Entscheidung über den Vorschlag 
treffen die Gremien des Rates der Stadt Braunschweig.

02 Interessensausgleich

Beteiligungsprozesse tragen die unterschiedlichen und 
manchmal auch gegensätzlichen Blickwinkel, Interessen 
und Bedürfnisse der Beteiligten in einem gemeinsamen, 
zielgerichteten Aushandlungsprozess zusammen. Dieser 
findet als ergebnisoffener Dialog statt, in dem alle 
Mitwirkenden gleichberechtigt, respektvoll, offen und 
transparent miteinander umgehen. 
Beteiligung soll Verständnis für das Vorhaben und die  zu 
findenden Lösungen wecken. Im Idealfall werden Lösungen 
gefunden, die von allen Beteiligten mitgetragen werden. 
Zur Begleitung der Aushandlungsprozesse ist ggf. eine 
professionelle Moderation nötig, damit alle Meinungen 
gehört und Kompromisse gefunden werden. 
Die Umsetzung des fairen Interessenausgleichs erhöht die 
Qualität und Akzeptanz für das Vorhaben.
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Wozu Leitlinien für Bürgerbeteiligung?

Die Stadt Braunschweig hat eine ausgeprägte Kultur 
zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Um 
diese zu verankern, wurden Leitlinien aufgestellt. Sie 
bilden einen verlässlichen Rahmen für die 
Bürgerbeteiligung in unserer Stadt.  

Den zehn Leitlinien ist eine Präambel vorangestellt, 
die ihre Entstehung sowie ihren Zweck erläutert.  Die 
Leitlinien zählen Ziele und Absichten der Stadt für 
Bürgerbeteiligung auf. In einem Grundsatzkonzept 
Bürgerbeteiligung werden die Leitlinien vertieft und 
in Handlungsfeldern konkretisiert. Im 
Grundsatzkonzept soll genau geregelt werden wie 
die Leitlinien für Bürgerbeteiligung umgesetzt und 
im Alltag gelebt werden können.

Wie sind die Leitlinien entstanden?

Die Leitlinien wurden im Auftrag des Rates der Stadt 
Braunschweig im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung 
erarbeitet. Der Arbeitskreis mit insgesamt 28 
Mitgliedern bestand zu  jeweils einem Drittel aus 
Verwaltung, Ratspolitik und Bürgergesellschaft. In 
vier gemeinsamen Sitzungen wurden die Erfahrungen 
mit Bürgerbeteiligung diskutiert und die Leitlinien 
herausgearbeitet. 

Der Rat der Stadt Braunschweig hat die Leitlinien am 
16.05.2023 beschlossen und den Arbeitskreis 
Bürgerbeteiligung mit der Erarbeitung des 
Grundsatzkonzepts Bürgerbeteiligung beauftragt.

Braunschweig beteiligt! 

Leitlinien zur Mitwirkung 
von Bürgerinnen und 
Bürgern

Mehr Infos finden Sie hier: 

www.mitreden.braunschweig.de
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